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Stand 12.08.2020 

 
 
Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept für die 
Konfirmandenarbeit der Dreifaltigkeitskirchengemeinde 
 

Das Hygiene- und Schutzkonzept in der Konfirmandenarbeit lehnt sich an die Empfehlungen 

des Gesundheitsschutzes für die Jugendarbeit an und folgt denen des BJR (www.bjr.de). 

 

Die wichtigsten grundlegenden Hygienemaßnahmen 

- Husten- und Niesetikette  

- Abstand halten beim Sprechen (> 1,5 Meter)  

- Regelmäßiges Händewaschen oder Händedesinfektion  

- Vermeidung der Berührung von Mund, Nase und Augen mit ungewaschenen Händen 

- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Stoffmaske)  

- Regelmäßige Lüftung aller Räume  

 

Anmeldung/ Datenschutz 

Mit Beginn des Konfirmanden-Jahres werden die Konfirmand*innen über die geltenden 

landesweiten Maßnahmen zum Gesundheitsschutz (Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, 

Abstandregelung, Kontaktverbot, usw.) umfangreich informiert.  

Bei Nichtakzeptanz oder bei Nichteinhalten der Regelungen vor/während der Durchführung 

wird ein Teilnahmeverbot bzw. Teilnahmeabbruch bzw. Hausverbot ausgesprochen.  

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 

Falles unter den Teilnehmenden oder den Fachkräften zu ermöglichen, werden die 

Kontaktdaten der Teilnehmenden sowie der Fachkräfte (Name, Vorname, Wohnort, 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes) auf Anforderung den 

zuständigen Gesundheitsbehörden übermittelt; Die Dokumentation wird so verwahrt, dass 

Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger 

Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung 

geschützt sind. Die Daten werden zu diesem Zweck einen Monat aufbewahrt (in Form von 

http://www.bjr.de/
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Teilnehmenden- oder Anwesenheitslisten). Dabei wird auf alle Bedingungen des 

Datenschutzes geachtet. Die Datenerhebung und -verarbeitung ist gem. Art. 6 Abs. 1 lit f 

DSGVO auch ohne eine Einwilligung der betreffenden Person zulässig. Über die 

Datenerhebung sind die Teilnehmenden bzw. deren Eltern/Personen-sorgeberechtigten 

informiert. 

 

 

Krankheitssymptome 

Teilnehmer*innen, Teamer*innen und Pfarrer*innen, die typische Krankheitssymptome 

aufweisen oder darüber berichten, werden sofort dazu aufgefordert, die Gruppe zu 

verlassen. Sollten in dem Fall zu wenig Aufsichtspersonen (Haupt- wie Ehrenamtliche) vor 

Ort sein, muss die Aktion umgehend abgesagt werden. Die Eltern werden gebeten ihre 

Jugendlichen wieder mitzunehmen oder abzuholen.  

Jugendliche mit Erkältungssymptomen werden nicht zugelassen.  

Kontakt mit einem bestätigten SARS-CoV-2 Fall muss umgehend gemeldet werden. 

 

Speisen und Getränke 

Es ist nur der Konsum von selbst mitgebrachten Lebensmitteln und Getränken oder bei 

länger andauernden Aktionen und Fahrten von den Teilnehmenden selbst gekaufter 

Versorgung gestattet, die untereinander nicht getauscht werden darf. Oder es dürfen einzeln 

verpackte Lebensmittel unter den vorgegebenen Hygienemaßnahmen den Teilnehmern 

gegeben werden.  

 

Abstand 

Soweit während einer Aktion oder Veranstaltung der Mindestabstand unterschritten werden 

muss, ist auch während der Veranstaltung ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz von allen 

Teilnehmenden zu tragen und sind ggf. weitere erforderliche Hygienemaßnahmen zu 

beachten.  

Veranstaltung in der Großgruppe finden draußen oder in der Dreifaltigkeitskirche statt, um 

den erforderlichen Abstand gewährleisten zu können. 

Der Konfi-Unterricht in den Kleingruppen findet im Matthias-Lauber-Haus mit einer 

maximalen Anzahl von 14 Personen (inklusive der Leitung) statt. 
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Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Ankunft und beim Verlassen sowie auf den 

Gängen, Fluren des Veranstaltungsortes zu tragen. 

Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt. 

Der Sicherheitsabstand von 1,5 m ist immer einzuhalten. 

 

Maskenpflicht 

Vor und nach der Maßnahme (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und Rückgabe 

von Material etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich.  

Jede teilnehmende Person ist dazu verpflichtet einen geeigneten Mund- und Nasenschutz 

mitzubringen, bzw. wenn nötig zu tragen. 

 

Desinfektion 

Es stehen für die Teilnehmenden und ehrenamtliche/ hauptamtliche Mitarbeitende 

Seifenspender, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittelspender zur Verfügung, die bei 

Betreten des Veranstaltungsortes zu nutzen sind. 

 

Reinigung 

Reinigung aller Oberflächen nach Durchführung des jeweiligen Angebotes und 

zwischendurch (Reinigung, ggf. Desinfektion aller häufig berührten Flächen, wie Türklinken 

und -griffe, Handläufe, Spielgeräte, Bastelmaterialien, Werkzeuge, Trennscheiben, etc.) 

 

Einzelgespräche  

Bei Einzelgesprächen (z. B. mit Eltern, Vormund) vor oder nach der Durchführung sind 

folgende Voraussetzungen vollständig zu erfüllen:  

Aufklärung und Einhaltung der Hygiene- und Schutzregelungen während des Gesprächs 

(Hust-Nies-Etikette, Verbot des Körperkontakts, Mindestabstand im Raum).  

Verpflichtung, eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung (Community-Masken bzw. 

Alltagsmasken) zu verwenden bzw. alternativ Verwendung einer Trennscheibe.  

Regelmäßige bzw. durchgängige Lüftung des Raums. 
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Bestätigung: 

 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, die Vorgaben des Gesundheitsschutz-und 

Hygienekonzepts einzuhalten.  

Ich weiß, dass ich, wenn ich Erkältungssymptome aufweisen oder ansteckende Krankheiten 

habe, nicht am Konfi-Unterricht / den Konfi-Tagen teilnehmen darf. Wenn ich während des 

Konfi-Unterrichts oder den Konfi-Tagen erste Symptome dieser Art zeigen, muss ich diesen 

sofort verlassen (ggf. abgeholt werden).  

Ich und meine Eltern wissen, dass zur Nachverfolgung etwaiger Infektionen mit dem 

Coronavirus (SARS-CoV-2) eine Anwesenheitsliste erstellt wird. Diese enthält den Namen, die 

Anschrift sowie die Telefonnummer der Teilnehmer*innen. Die Liste wird einen Monat in 

einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt und auf Anfrage ausschließlich dem 

Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt.  

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes („Community-Maske“) ist Pflicht, wenn der 

Mindestabstand von 1,5m unterschritten wird. Deshalb müssen alle Teilnehmer*innen einen 

passenden Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Immer dann, wenn es während des Angebots 

notwendig ist, muss dieser getragen werden.  

Halte ich die Vorgaben des Gesundheitsschutzes und der Hygiene nicht ein, muss ich den 

Konfi-Unterricht/ die Konfi-Tage verlassen, bzw. von einer erziehungsberechtigten Person 

abgeholt werden. 

Hygienemaßnahmen: 

- Husten- und Niesetikette  

- Abstand halten beim Sprechen (> 1,5 Meter)  

- Regelmäßiges Händewaschen oder Händedesinfektion  

- Vermeidung der Berührung von Mund, Nase und Augen mit ungewaschenen Händen 

- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Stoffmaske), wenn nötig 

 

Kaufbeuren, den___________ 

 

_______________________________________________________   

Unterschrift des Konfirmanden/ der Konfirmandin  

_______________________________________________________ 

Unterschrift der Sorgeberechtigten 


